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Zur Geschichte des Zölibats

Fhe und Ehelosigkeit der Priester bis ZuUuUr Einführung des Zölibatsgesetzes
1m Jahr 1139

Die Auseinandersetzung den Pflichtzölibat1 der Priester 1Sst kein Novum unserer

dialog- un diskussionsifreudigen Generatıion: S1e 1St fast alt WwI1e das Zölibatsgesetz
selbst, allerdings MI1t dem bemerkenswerten Unterschied, dafß S1e heutzutage offener
und eidenschafrtlicher geführt wiırd. Die Enttabuierung gerade dieses Fragenkom-
plexes zaählt gewifß den erfreulichen Zeichen unserer eıt.

Die gegenwärtige Diskussion 1St jedoch Ww1e sollte 65 auch anders sein! nıcht frei
VO überschwenglichen Emotionen und unverhohlenen Anımosıitäten. Ihr Begınn fällt
in die eit des Zweıten Vatikanischen Konzıils, SCNAUCT DESART 1n die Jahre der Konzils-
vorbereitung. eım Konzil selbst durfte das Zölibatsproblem aut ausdrückliche Weıisung
des Papstes nıcht offiziell beraten werden. Die über zweıtausend Bischöfe zählende
Versammlung bestätigte aber 1in mehreren Konzilstexten den tradıtionellen Weg der
lateinischen Kirche als den auch für die Zukunft allein gültigen Weg

Als apst Paul VI mi1t der Enzyklika „Sacerdotalis caelıibatus“ VO 24 Junı 1967
die Meınung des Konzıils bekräftigte wurden zahlreiche Proteste Von Klerikern w1e
VO  w} Laıen laut.

Die deutschen Bischöfe bestätigten den STAtius qUuUO 1n PUnNCTLO caelibatus‚‘ indem s1e in
einem „Wort Fragen des Glaubens und des kirchlichen Lebens“ ZuU Abschlufß ihrer
außerordentlichen Konterenz VO' Dn bis 28 Dezember 1968 1n Fulda die Zölibats-
verpflichtung für Priester mıiıt Nachdruck einschärften und gegenteılige Ansichten oder
Erwartungen als unbegründet zurückwiesen Wiıeder tehlte es nıcht Widerspruch.

Unmiuttelbar danach die „Arbeitsgemeinschaft VO  e Priestergruppen 1n der
Bundesrepublik Deutschland und 1n Osterreich“ ıne ANONYINC Zölibatsumfrage
dem deutschen un Österreichischen Klerus

Der Ausdruck Pflichtzölibat 1St allen Beschwichtigungsversuchen deswegen berechtigt, weiıl
jeder, der Priester des lateinischen Rıtus werden will, sich ur Ehelosigkeit verpflichten mu{iß

Vgl Joh. Chr. ampe Die Autorität der Freiheit. Gegenwart des Konzıils und Zukunft der
Kırche 1im ökumenischen Disput, {1 (München 235—245

Eıne ausgezeichnete Einleitung azu schrieb Friedrich Wult 1n der lateinisch-deutschen Edition der
Enzyklika: Nachkonziliare Dokumentation, (TIrıer 9726

Vgl Herder-Korrespondenz 23 (1969)
Mn  ‘}  P} Vgl Herder-Korrespondenz 23 (1969) 91—92
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In den Niederlanden scheint die Debatte ıhren Höhepunkt erreicht haben, selt
das „Pastoralkonzil“ neben dem 7ölibatären auch noch dıe Möglichkeit des verheirate-
ten Priesters torderte. Kardinal Alfrink VO  w Utrecht bat daraufhin den apst, dıe
Diskussion über den Zölibat nıcht länger aufzuschieben

Auft dem Programm der Bischofssynode, dıe 1mM Herbst dieses Jahres in Rom LL-

finden wırd, 1St eine Erörterung des Amtszölibats bis jetzt ıcht vorgesehen. In weıten
Kreıisen des Kirchenvolks fragt INa sich deshalb besorgt, Ww1e lange noch dieses immer
heißer werdende „Eısen“ VO  - einer gewissenhaften un verantwortungsvollen Behand-
lung auf höchster Ebene der Hierarchie ausgeschlossen bleiben soll

Der Kıiırchenhistoriker konstatiert iıcht ohne Verwunderung (und hotfentlich nıcht
NUTLr er!), daß ZWAar 1e] VO  - der neuartıgen Sıtuation und der veränderten Problematik,
aber 1Ur wen1g oder überhaupt iıcht VO  3 der geschichtlichen Entwicklung des Zölıbats
die ede 1St Und WE dies 1n amtlichen Schreiben bısweilen doch geschieht, dann leider
1n einer höchst unzureichenden un eher verwirrenden als klärenden Weiıse

Der beklagte Mangel historischer Betrachtung unNserTer rage MUuU aber nıcht ohne
weıteres als Geschichtsmüdigkeit oder Sar Geschichtsfeindlichkeit interpretiert werden.
Der Hauptgrund dürfte vielmehr darın liegen dıes ware reilich ein Vorwurf, der den
jJammernden Kirchenhistoriker selber beträfe! daß eiıne umfassende, kritisch gearbei-
tetie Geschichte des Amtszölibats bıs heute noch fehlt Die tolgenden Ausführungen
bedürten daher keiner besonderen Rechtfertigung.

Der Schritt VO:  -} Kardinal Altrınk wurde 1n einem Kommunique iber eine Sıtzung der holländischen
Bischofskonferenz 1n Breda (Februar tolgendermafßen begründet: 1€ Bischöfe S1N|  d sich bewußt,
dafß für viele 1n der Kirche, auch außerhalb der Nıederlande, die Argumente für den Ausschlufß Ver-
heirateter VO' Priesteramt icht durchschlagend sind. Sıe meınen darum, dafß die Kirche das Verhältnis
zwıschen dem evangelischen Ideal des 7 ölibats un:! dem Priesteramt erneut überdenken un besprechen
mu Die Verpflichtung eınes jeden Priesters, ehelos leben, WIr'! VO: vielen Gläubigen un! vielen
Priestern ıcht mehr für eine notwendige Uun! unverzichtbare Bedingung Zur Amtsausübung angesehen.“

Dies gilt für die Enzyklika Pauls N ber den priesterlichen Zölibat (Nr. Uun! tür den
Brief des Augsburger Bischofs Josef Stimpfle die Priester 1m Bıstum Augsburg VO: Januar 1969, in :
Amtsblatt für die 107zese Augsburg (1969) 2930

Das dreibändige Werk 1€ Einführung der IZ  NC Ehelosigkeit bei den christlichen Geist-
lıchen Uun! re Folgen“ (Altenburg VO'  3 den Brüdern Johann Anton un Augustın Theiner 1st War

Aaus eindeutiger Opposıtion das Zölibatsgesetz geschrieben, bietet ber die bis heute umfassendste,
reilich icht 1n allen Punkten kritische Quellensammlung diesem Thema. Dıie 7weıte Auflage erschien
1845 ın Breslau. Nach dem Tod der beiden utoren besorgte Friedrich Nippold eine erweıterte dritte
Auflage Barmen Auch WECNN Hoftmann das Werk als eıiıne „berüchtigte, VO: den ”7 ölibats-
sturmern noch immer verwertetfe Einführung“ (Lexikon für Theologie und Kirche, Z Freiburg 1965, 15)
bezeichnet, ollten Zölibatsstürmer w1ıe Zölibatsliebhaber kritischen Gebrauch davon machen. Keıine
Empfehlung dagegen verdient der VO:!  3 Mehnert dem Tıtel „Cölıbat un Sittlichkeit“u
gestellte „Auszug mit bibliographischer Einführung Uun! Ergänzung (Leipzig Auch die
VO'  3 enry Lea Aaus ıcht immer zuverlässigen Quellen geschöpfte „Hıstory of Sacerdotal Celibacy
1in the Christian Church“ (2 Bände, London 1897; utl London 1907 ; Nachdruck 1n Vorbereitung!)
sınd ernstie Bedenken anzumelden.

In der modernen Liıteratur 1St die historische Seıite LUr allzu summarisch abgehandelt. Hıer sind
nNnENNEN Miıchael Pfliegler, Der Zölibat (Einsiedeln Catholicus (Pseudonym), Um den 7Zölibat.
Eıne Studie und Diskussionsgrundlage (Nürnberg Edward Schillebeeckx, Der Amtszölibat. Eıne
kritische Besinnung (Düsseldorf erd Hamburger (Pseudonym), Katholische Priesterehe der der
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Wır wollen das immense Terrain unllseres Themas 1ın drei Etappen durchmessen, indem
WIr zunächst die kirchenrechtlichen Bestimmungen kennenlernen, dann nach den haupt-
sächlichen Beweggründen iragen und schließlich eınen Blick tun 1ın dıe tatsächlichen Ver-
hältnısse

Kirchenrechtliche Bestimmungen
Zuerst ein flüchtiger Blick in die Religionsgeschichte: In Syrıen lebten die Priester

des Jungfrauenkults der Astarte ebenso zölibatär WwI1ie die Priester der „Großen Multter
Rhea“ in Babylon.

In Griechenland durften der Kultstätte des eus 1in Dodona LLUL ehelose Priester
un Priesterinnen Dienst Lun. Die Pythia, die Priesterin des Apollon, und die Sıbyllen,
dıe Weıissagerinnen des Altertums, mußten eın jungfräuliches Leben tühren.

Im Gegensatz dazu die römischen Priester nıcht ZUur Ehelosigkeit verpflichtet.
ine Ausnahme bildeten die Vestalinnen, die Hüteriınnen des heiligen Feuers. Bei Ver-
letzung ihres Jungfräulichkeitsversprechens drohte ıhnen eın STAaUuUsSamer 'Tod

Die Juden kannten weder den Zölibat ihrer Priester noch das Ideal der Jung-
fräulichkeit, dessen aber detaillierte kultische Reinheitsvorschriften. Unzutfrieden
damıt, bildete sıch die radıkale Sekte der Essener, die den jüdischen Priestern MIt Ver-
achtung begegneten und sıch weıigerten, den Tempel besuchen un bei den Tempel-
opfern mitzuwirken. Der CENSCIEC Kreıs dieser Sekte, die ihren Hauptsıtz iın Qumran

Toten Meer hatte, lebte ehelos.
Im Neuen Testament sınd eigentlich 1LUFr wWwel Stellen, die se1it altersher ZUr egrün-

dung des Priesterzölibats geltend gemacht werden. Am häufigsten begegnet das Jesus-
WOFTFrL bei Mit 19.12 AB ”1bt Ehelose (Eunuchen), die des Hımmelreichs willen sich
selbst ZUT Ehelosigkeit entschlossen haben Wer fassen kann, der fasse es'« Ungeachtet
der verschiedenen Interpretationsversuche dieses Logı0ns besteht Übereinstimmung
darüber, daß Jesus den Kreıs der Ehelosen um des Hımmelreichs willen hier nıcht näher
Tod eınes Tabus? Reıinbeck (vgl Aazu die 1mM SanNnZCH gesehen posıtıve Rezension VO'  - Richard
Egenter, 1n : Klerusblatt 48 11968] 164—166).

Zur rage des Zölıbats 1n der Alten Kirche Franz Xaver Funk, Cölibat un Priesterweıihe 1 christ-
lıchen Altertum (Kirchengeschichtliche Abhandlungen Uun!| Untersuchungen, (Paderborn 171
155; Heinrich Böhmer, Die Entstehung des 7Zölibates (Geschichtliche Studien. Albert Hauck ZuU (Gje-
burtstag) (Leipzig 6—24; Bernhard Kötting, Der Zölibat 1n der Alten Kirche (Schriften der Gesell-
chaft für Förderung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Heft 61) (Münster

Als wertvolle kanonistische Untersuchungen können gelten: Oesterle, Lex sacrı coelibatus 1uxta
Gratianum (Studi Gratıianı, IT) Bologna 425—441 ; Francesco Marchisano, 11 celıbato eccle-
S$12St1CO nell‘insegnamento de1 Somm1 Ponteficı de1 Concıilıi, 1n * Seminarıum (1967) 729—763;
Martin Boelens, Die Klerikerehe in der Gesetzgebung der Kirche besonderer Berücksichtigung der
Strate. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung on den Anfängen der Kirche bıs ZU Jahre 1139 (Pader-
Orn

Als interessante Spezlialstudie se1l noch erwähnt: Ludwiıg Hödl, Die lex continentlae. Eıne problem-
geschichtliche Studie ber den Zölıbat, 1n ! Zeitschrift ür katholische Theologie 83 (1961) 2325—344

Da ich eine größere Arbeit iber die Geschichte des Zölibats vorbereite, meıinte ıch 1in diesem Za
sammenhang auf Quellennachweise verzichten dürten.
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umschrieben hat Jedenfalls 1st N1'  cht ausdrücklich VO Jüngerkreis die Rede, daß Aus
diesem Wort eın allgemeines Gesetz für ine bestimmte Gruppe, eLWw2 für den Klerus,
herausgelesen werden kann.

Als Kronzeuge für den Zölibat diente allen Zeiten der Apostel Paulus, der seine
ehelose Lebensweise allen Christen anempfahl Kor /, 6), aber sogleich hinzufügte,
daß in dieser rage keine Anordnung VO Herrn besitze, sondern UUr einen Sanz
persönlıchen Rat geben könne Kor T 25) Er verstand Was häufig übersehen wurde
und heute noch übersehen wırd die Ehelosigkeit als eın Charisma: „ Jeder hat Von

Gott seine eıgene Gnadengabe, der ine S! der andere anders“ Kor f
Da die apostolische eit weıt davon entfernt WAar, den Zölibat für alle Diener der

Kirche fordern, ersieht INa  } dem Bischofsbild, das 1mM Brief Timotheus
(3 2—4) gezeichnet ist: „Der Bischof mu{(ß untadelıg se1N, 1Ur einer TAauyu Mann
besonnen, verständig, VO  3 edlem Benehmen, gastfreundlich, fähig lehren Er
muß seiınem Haus Zut vorstehen un seine Kinder YAER Gehorsam 1n Zucht un Ehren
aANnNZzuUweIsen wissen.“ Hıer 1St eindeutig ausgesprochen, dafß die Amtsträger der Kırche
verheiratet seıin konnten und 1mM allgemeinen ohl auch 15

Der Münchener Kirchenrechtslehrer Klaus Mörsdort konstatierte hinsichtlich der
biblischen Grundlegung des Zölibats: „Weder die Worte des Herrn noch die des Apostels
lassen einen eZzug ZU Priestertum erkennen, dürften aber durch den 1nweis auf die
besondere Gnadengabe der Jungfräulichkeit Antrieb ur den Zölibat SCWESCH se1n.

Die paulınische Vorstellung VO  3 der 11LULr einmaligen Heırat des Bischofs entwickelte
sıch 1mM Osten wI1ie im Westen schon frühzeitig einer festen Tradıiıtion, VO  - der
keine Ausnahme gab Wenig spater hören WIr VO  - Bestimmungen, die dem Kleriker
die Heırat einer Wıtwe, einer Geschiedenen, einer Dıirne oder einer Sklavin StreNg
untersagten.

Dafß ein Verheirateter ZU Diakon, Priester oder Bischof geweiht werden konnte,
galt 1m christlichen Altertum als Selbstverständlichkeit. Klemens VO  - Alexandrien
berief sıch dabeji auf Lim Dr und betonte, wiıchtig se1l NUr, da{fß die Ehe tadellos DC-
führt werde. Ordinationen VO  e} Verheirateten sınd bıs in das Jahrhundert nachweis-
bar Damıt soll nıcht geleugnet werden, daß bestimmten Zeıten un in bestimmten
Gegenden Ehemännern der Zugang ZUuU höheren Klerus VerSperrt blieb

Schon 1n den ersten christlichen Jahrhunderten entstand die Gewohnheıt, die späater
eiınem Gesetz wurde, daß Inhaber höherer Weihen (MajJoristen) das heißt aAb

Subdiakon keine Ehe mehr eingehen konnten. Wenn eın Mayorist dennoch heiratete,
wWwWar seine Ehe ZWAar yültig, mußte aber für gewöhnlich AausSs dem Amt cheiden.

Ausdrückliche Gesetze über das Verbot einer Majoristenehe sind ziemlich selten und
SCH des Zzeıtwelse unterschiedlich gebrauchten Begriffs „concubina“ 1n den meıisten
Fällen nıcht mMi1t Sıcherheit als solche erkennen. Spätestens se1it der Gregorianischen
Reform 1im 11 Jahrhundert bezeichnete InNnan das eheliche wIı1ie das außereheliche Verhält-
nN1s eines Priesters als Konkubinat un stellte diesen Konkubinat aut eine Ebene MIt der
Unzucht (fornicatio).
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Die kirchliche Gesetzgebung 1im eigentlichen Sınn begann erst ım Jahrhundert.
Vorher handelte 6S sıch NUur Ansichten oder Anordnungen einzelner Theologen und
Bischöte.

1e Synode, die ur 1NseTre rage von Bedeutung 1St, wurde 314 in Ancyra
(Galatien) abgehalten. Die Versammlung regelte 1n Kanon 10 einen Spezialfall: Wenn
ein Kandıdat VOrT seiner Weihe ZU Diakon erklärt, wolle spater heiraten, weil
nıcht enthaltsam leben könne, dann dart spaterer Heırat sein Amt fortführen.

Im Mittelpunkt standen jene Vorschriften und Gesetze, die auf Enthaltsamkeit der
Priesterehe abzielten. ıne zeıitlich begrenzte sexuelle Kontinenz WAar schon 1n den alten
Kulturen und Religionen üblich Die Priester der Chewsuren 1n Kleıinasien S hatten
sechs Wochen VOTr der Feier eines Festes das Ehebett meiden. War einem solchen
Priester (Kuzı) ıne Trau auch 1Ur 1m TIraum erschienen, mußÖte CI, selbst 1im StIreNS-
sten VWınter, 1mM Fluß baden und durfte dennoch nıcht die heiligen Handlungen voll-
ziehen.

Auch VO  - den jüdischen Priestern und Tempeldienern War unmittelbar VOT und
während ihres Tempeldienstes geschlechtliche Enthaltsamkeit gefordert.

Die 1e] zitlerte und häufig mißverstandene Synode VO  - Elvira (Südspanien), die
höchstwahrscheinlich erst 1 Jahr 3374 stattfand, kann StreNg nıcht M1t der
Einführung des Zölibats ın Verbindung gebracht werden. In Elvira Vor-
S1tZ des Bischofs Felix Von Accı 19 Bischöfe und 74 Priester AuS den Provınzen US1-
tanıla, Betica und Tarragona versammelt. 1le 81 Kanones dieser Synode ZCUSCNHN VO  3

ungewohnter Strenge, besonders W 45 das Eherecht und die Sexualmoral betrifft. Der
bekannte Kanon 37 verpflichtete Diakone, Priester und Bischöfe, den geschlechtlichen
Umgang mMi1t ihren Frauen aufzugeben und keine Kınder mehr ZCUSECN. Gefordert
wurde also nıcht yrundsätzliche Ehelosigkeit, auch nıcht Auflösung einer bestehenden
Ehe, sondern Enthaltsamkeit in der Ehe Für die unverheirateten bzw früher einmal
verheirateten Geistlichen bestimmte dieselbe Synode 1n Kanon B dafß S1e außer ıhrer
Schwester oder der gottgeweihten Tochter keine fremde Pa 1m Haus dulden dürften.

Miıt „fremder Frag”, me1lst „mulıer extranea“ bezeichnet, ist jede TAau gemeınnt, die
weder als rechtmäßige TAau eines Klerikers galt noch MIiIt diesem verwandt WAar. In
der eıt der Patristik herrschte ein sonderbarer Brauch, das 508 Syneisaktentum,
eın unverheirateter Mann, in der Regel War eın Kleriker oder auch eın Mönch, lebte
mıt einer „gyna syneisaktos“ oder „mulier subintroducta“ 3900881  9 die auch ıhrer-
se1lts ein keusches Leben gelobt hatte. Weil jedoch diese Lebensweise 1e] Grund bösen
Verdächtigungen gab und tatsächlich häufigen Verfehlungen führte, bekämpften
ungezählte Synoden, Bischöte und Päpste dieses vielleicht iıdeal gedachte Zusammen-
leben mMi1t außerster Schärte. Die Synode VO  $ Antiochien sprach otfen us ır
wıssen auch, dafß viele durch Syneisakten gefallen oder 1n Verdacht gekommen sind.“
Dieses ATnstitut“ der Syneisakten behauptete sich energischen Gegenmaßnahmen
iIm ÖOsten WI1e 1m Westen MIt seltener Zähigkeit. Spanische Synoden mußten noch im

ahrhundert dagegen einschreiten.
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Das Allgemeine Konzıl Nıcäa DESTALLETE Haus des höheren Klerikers 1Ur

dessen Mutter, Schwester, Tante oder über jeden Verdacht erhabene Frauen (Kanon
Für verheiratete Geistliche erfolgte dieser Hinsicht keine Verordnung WAar wurde
dıe rage diskutiert WI1C der Kirchengeschichtsschreiber Sokrates überliefert, ob die VOI-

heirateten Kleriker völliger Enthaltsamkeit verpflichtet werden sollten ber aut
Intervention des Martyrerbischofs Paphnutius sah die Versammlung VO  - der-
artıgen Forderung ab Diese Entscheidung blieb der Ostkirche richtungweisend bıs
NsSserTre eıit

Auf der Synode VO  w Gangra (340/341) etIzZten sıch dıe Bischöte manıiıchäische
Zirkel namentlich Bischof Eustathios VO  e Sebaste (Armenıen) un dessen An-
hänger, ZuUuUr Wehr, indem S1C über all JENEC den ann verhängten, dıe das Meßopfer

verheirateten Priesters verschmähten Und Kanon der 50R Apostolischen
Kanones, die 380 Syrıen oder Konstantinopel entstanden sind wurde den
Klerikern VO Diakon autwärts Streng Uuntersagt ıhre Frauen SUNter dem Vorwand
der Frömmigkeıt entlassen

Der Codex Iustinı1anus Aaus der ersten Hältte des Jahrhunderts bestätigte die gC-
nanntfen Ansichten über die Priesterehe Dıie endgültige Regelung brachte die Synode
VO Konstantinopel Jahr 691 das SO Trullanum 1i1ne VOL Empfang der höheren
Weihe geschlossene Ehe bleibt IM1C allen Rechten un Pflichten bestehen Allerdings
M1UssenN sich die Priester VOor der Feier der heiligen Mysterıen ihrer Ehefrauen CN

halten Zum Verständnis dieser Einschränkung 1ST bedenken, dafß die Ostkirche
Gegensatz ZUTLT Kırche des estens die tägliche FEucharistiefeier jeden Priesters nıcht
kannte Di1e Bischötfe aber siınd verpflichtet, bestimmte das Trullanum WeIlter, ehelos

leben Ist e1in Bischofskandidat verheiratet dann mu{ß die TAau VOon der Bischots-
weihe ihres Mannes Kloster leben Der Mannn bleibt jedoch auch als Bischof tür
dıe Versorgung SC1ILCT Tau verantworrtlich.

Ungezählte Konzilskanones un Papstdekretalen riefen den Majyoristen des late1-
nıschen Ritus die geltenden Enthaltsamkeitsvorschriften ı wieder ı Erinnerung
und schärftften S1C IN1IT Nachdruck C1M Der Papst, der diesem Punkt energisch
durchgriff Wr S1r1C1USs (384—39 In Fußstapfen traten dann Innozenz
(402—417 un: Leo (  3 Dieser betonte Schreiben Bischotf Rusticus
VO Narbonne, dıe Priester bräuchten iıhre Ehefrauen nıcht entlassen, 1Ur sollten S1IC

diese besitzen als besäßen S1C S1C nıcht Die Liebe könne fortbestehen, dıe eheliche Ver-
aber authören

Die gebräuchlichen Straten für Übertretung dieser Kontinenzvorschrift
Suspension und Exkommunikation Mıtunter begegnen WILFC- milderen
Praxıs Die Synode VO:  n 'Tours verfügte, daß Priester un! Levıten, die den ehe-
lichen Umgang Tortgesetzt un ein ınd gEZEUST hätten, nıcht mehr WIC früher von

der Kommunıon auszuschließen S1e könnten jedoch keinen höheren Weihe-
orad mehr erlangen un dürften auch das heilıge Opter nıcht mehr feıern, nicht ©-

mal den Levitendienst versehen
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Als Absetzung und Ausschlufß VO  - der Kirche nıcht hinreichten, die Enthaltsamkeit
gewährleisten, yingen die Verantwortlichen dazu über, VO  3 den Weihekandidaten

eine „COonvers10“, das heißt eın Keuschheitsversprechen verlangen, ohne das jetzt
die höheren Weihen icht mehr gespendet werden durften. 50 bestimmte E die
Synode VO  z Orange

Dıie Synode VO  - Agde erwartete, da{fß die Frau, deren Mannn Diakon werden
wollte, das Versprechen ablegte, sıch VO  —$ ıhm trennen und enthaltsam leben Der
Mann selbst sollte sıch nach Ansıcht der Synode VO  > Clermont VO Augenblick
der Weihe als Bruder seiner bisherigen TAau etrachten. Dieselbe Meınung außerte
die Synode VOon Tours Der Bischoft hat in seiner TauU fortan seiıne Schwester
sehen.

Eınen weıteren Schritt tTtat dıe Synode VO  } Sevılla (592); indem S1e alle Priestersöhne
als ırregulär erklärte. Damıt wollte 114n verhindern, da{fß die Nachkommen VO  e T1e-

ebentalls Kleriker werden könnten.
iıne besonders r1gorose Maßnahme wurde autf Synoden 1in Toledo (633 und 653)

getroffen: Frauen, die mit Klerikern verbotenen Umgang pflegen, siınd verkaufen.
Kein Pardon kannte apst Gregor der Große (590—604 für gefallene Geistliche.

Hatte sıch ein Priester 1n verfehlt, dann wurde abgesetzt, ohne jemals wieder
in seine rühere Stellung zurückkehren können. Um aber derartıge Fälle möglichst

vermeiden, hielt der apst tür Fratsam, die höheren Weihen 1LUT solchen Kandıda-
ten spenden, die schon se1t Jahren den Beweıs eines reinen Lebens erbracht hätten.
Miıt Rücksichtslosigkeit bekämpfte Gregor die Syneisakten.

Im frühen Mittelalter arbeiteten kıirchliche und welrtliche Autoritäten CN usammen.

So schlugen S1' rein kirchliche Anliegen und Vorschriften auch in weltlichen (Jesetzes-
teXien nıeder. Die Dekrete der 10154 concılia m1xta esaßen für Staat und Kirche gleicher-
maßen Geltung. Das Concilium Germanıcum (742 oder 7/43) verordnete 1n seinem
Strafkodex: Unzüchtige Kleriker sınd bei Wasser und TOT einzukerkern, eın Priester
Zzwel Jahre und eın einfacher Kleriker oder eın Mönch eın Jahr lang. Eıner Nonne
werden obendrein noch die Haare geschoren. In einem Kapıtulare aus karolingischer
eit 1st für Priester, die 1n Polygamie lebten, Amtsenthebung vorgesehen, weıl
sie schlechter als Laien sejen.

Die Vertreter der Gregorianischen Reform des L} Jahrhunderts NEUC

drastische Methoden und Strafen, die weIlt verbreiteten Mißstände beseitigen.
Die Synode VO  ' Pavıa (1018) erklärte dem Vorsitz apst Benedikts 111 alle
Söhne un Töchter ZRIN Priesterehen z.u Sklaven der Kırche Leo dehnte diese Be-
stimmung auf die Frauen der Priester A4US, FEın Jahr spater übernahm die Synode VO  3

Goslar (1019) 1n Gegenwart Kaiser Heinrichs Fr die harten Maßnahmen die
Priesterkinder. Bemerkenswert iISt, daß diese Synode, obwohl S1e doch auf Drängen des
Hildesheimer Bischofs Bernward die Zölibatsvorschriften erneuerte, keine Auflösung
der Priesterehen verlangte, sondern 1im Gegenteil jede Amtsbehinderung verheirateter
Priester MIt Exkommunikation ahndete. Im Vordergrund ihres Interesses stand nam-
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lich die rage des Kirchenguts, die reilich 1n mancherlei Hinsicht mi1t der rage des
Priesterzölibats CNg verknüpft WAar.,

Die Synode VO  e} Bourgos (1031) verfügte, dafß Priestersöhne, die gemäfßs der
Schrift als »”  n maledictum“ betrachten seıen, weder Aufnahme 1n den geistlichen
Stand noch Anteıl der Erbschaft der Priesterväter könnten. Da aber die
rechtlich gültige Heırat eiınes Priesters immer noch möglich WAar, ergibt sıch daraus,
da{ß dıe Kınder eines laisiıerten Priesters als völlıg legıtime Nachkommen galten.

Um unbelehrbare Geistliche ZUr Einsicht bringen, appellierten mehrere Synoden
die Mithilfe des Volkes, indem S1e den Eltern verboten, ihre Tochter einem Gelst-

lıchen oder dem Sohn eines Geistlichen Zur Tau geben. Umgekehrt durfte kein a1e
die Tochter eines höheren Klerikers heiraten.

Die Priesterehe spielte, wI1ie nıcht anders WAafr, auch 1n den Auseinander-
SsSetzungen Roms MIt den Ööstlichen Patriarchaten die Mıtte des 11 Jahrhunderts ıne
erhebliche Rolle apst Leo teilte dem Abt Nıketas VO Studiu-Kloster (Konstan-
tinopel) mit, da{fß 1mM Abendland nıemand ZU Subdiakon zugelassen werde, der nıcht
uUuvVo immerwährende Enthaltsamkeit iın der Ehe versprochen habe Der apst nNntier-

strich aber, daß der verheiratete Majyorist für dıe Versorgung seiner rechtmäßigen Frau,
miıt der eben NUur keinen geschlechtlichen Umgang haben dürfe, verantwortlich bleibe.

Wır übergehen die zahlreichen Verlautbarungen VO  3 Papsten un Synoden der
Wende ZU Jahrhundert neuartıge Bestimmungen sınd ohnedies nıcht Ver-

zeichnen! un verfolgen noch kurz den Abschlufß der Gesetzgebung.
Unter den Kanonisten 1St bıs heute strıttig, ob Kanon 2 des Laterankonzils 123

der den Majoristen die Eheschließung verbietet, NUur als disziplinäre Verfügung oder
als Ungültigkeitserklärung der Priesterehe verstehen sel1. Dıie rage 1St SCh der
allgemeinen Formulierung ohl nıe endgültig klären uch die Synode von 1sS2

135) sprach sich iın Anwesenheit apst Innozenz‘ I1 für die Ungültigkeit der Priester-
ehe AUuUsS. Hıer ware noch untersuchen, ob un! 1n welchen Diözesen diese Bestimmung
Gültigkeit erlangte.

ıne eindeutige gesetzliche Regelung brachte dann das 11 Laterankonzil (1139  X
„Jede Ehe, die eın Majyorıist nach seiner Weihe eingeht, halten WIr für ungültig, für
cht bestehend“ (hui1usmodi copulationem matrımonıum 110  3 SS5CcC censemus).

Hauptsächliche Beweggründe

Ehelosigkeit und zeitweılige Kontinenz bereits 1in der vorchristlichen Ära
bekannt. Der Bereich des SEexXxus spielte allen Zeıten und allen Orten ıne beson-
dere Rolle Eduard eyer spricht daher VO  3 eiınem „geheimnisvoll-religıösen Charakter
des Geschlechtslebens“ bei den Semiten. Die alten Kulturvölker verbanden M1t den
Geschlechtsfunktionen eın mehr oder mıinder deutliches Bewußtsein VO  s Befleckung,
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Verunreinigung und ohl auch innerer Schuld Aus diesem Grund mußten die alten
Babylonier nach dem Geschlechtsakt eın Bad nehmen und eın Weihrauchopfer dar-
bringen. Dieselbe Beobachtung machen WIr bei den Ägyptern un Alt-Arabern.

Die alten Völker vermuteten in der ungestumen acht des Geschlechtstriebs
Dämonisches oder zumiındest VO Dämon Beherrschtes. Als bevorzugte Einbruch-
stelle des Bösen galt die Frau, dafß INan sıch VOT ıhr, namentlich VOrTr der geschlecht-
lichen Vereinigung mi1t ıhr, un besonders wıeder VOTr dem ersten Geschlechtsakt, pe1in-
lichst 1n acht nahm. Außerordentliche Vorsicht zi1emte natürlich dem Priester. Er der als
Diener und Liebling der GöÖötter dem Haß und dem Zugriff der Dämonen SOZUSagECN
VO  a} Beruts SCH besonders stark AauSSESETZLT WAar und Mi1t den Göttern 1n dauernder
Verbindung stehen ollte, mußÖte sich Sanz selbstverständlich ZUr Ehelosigkeit verpflich-
tet fühlen. Geschlechtsakt un: Priesteramt gyalten als schlechthin unvereinbar.

Die 1n diesem Punkt vielleicht stärksten Einflüsse auf die christlichen Vorstellungen
kamen AUus dem gyriechisch-römischen Kulturbereich. Plato unterschied Wwel Welten: die
geistige als die gute und die eibliche als die böse. Die 1im Leib Ww1e 1ın einem Kerker
eingesperrte Geistseele musse sich ZUS diesem Gefängnis befreien. Der platonischen Auf-
fassung CN verwandt erscheınt der ethische Intellektualismus des Arıstoteles. Er schätzte
die Ehe als eın geringeres Gut, weiıl der Mensch beim geschlechtlichen Verkehr den Ver- ]!
stand, den Geıist verliere. Dazu kommt die stoische Lehre VO  - der Beherrschung bzw.
Unterdrückung der Affekte, insbesondere der geschlechtlichen Regungen. Angesichts
solcher Prinzıpien ISt leicht begreifen, daß die griechischen Philosophen, angefangen
bei Thales VO  3 Miılet bis den Neuplatonikern, nıchts als Verachtung für das Ge-
schlechtliche aufbringen konnten und infolgedessen auch e1in eheloses Leben tührten.

ine befangene Haltung ZU Bereich des Sexus 1St auch für das Judentum charakte-
rıstisch. Dıie kultischen Reinheitsvorschriften nahmen 1im Leben dieses Volkes einen
wichtigen Platz e1n. Jeder Geschlechtsverkehr bewirkte Unreinheit: M EsTelens ein Mannn
bei einer rau un erfolgt Samenergußß, müussen S1€e sıch im Wasser baden: S1ie sınd
eın bis Zu Abend“ (Lev 14, 18) Allein die Pollutio machte schon unreıin: AHat eın
Mann einen Samenergußß, bade seinen aNnzenN Leib; 1St unreıin bıs yARR Abend“
(Lev 1 16) Als Davıd den Priester Abimelech FOf bat, erhielt ZUr Antwort:
.1 habe kein gewÖöhnliches TOTt Zur Hand, 1LUFr heiliges YTOt 1st vorhanden. Haben
sıch die Diener wenıgstens Von Frauen enthalten?“ YSt als dıese rage bejaht WAafrl,
durften die Schaubrote verzehrt werden Sam Za 5 Die Frauen verunreinigten sıch
überdies durch die Menstruatıon un die Geburt eines Kındes (Lev 12 2—5)

Dem Neuen Testament blieb der Begriff kultischer Reinheit tremd Jesus forderte das
Eunuchentum des Hımmelreichs willen Wenn Paulus die Ehelosigkeit höher be-
wertete als die Ehe, dann LA dies einmal AUuUS eschatologischen Überlegungen: „eIn
solcher Stand 1St Zzut SCH der gegenwärtigen Bedrängnis“ Kor f 26) un: ZU

anderen Aaus pastoralen Absichten: „Der Ehelose kümmert siıch die Sache des Herrn,
WI1e dem Herrn gefalle. Der Verheiratete dagegen sıch dıe Dınge der Welt,
Ww1e der Tau gefalle, und 1St geteilt“ Kor L
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Schillebeeckx siıeht den anfänglichen Unterschied zwiıschen heidnischer un christ-
licher Auffassung VO  - der Enthaltsamkeit darin, „daß für die Heiden die Enthaltsam-
keit die Frucht menschlichen Bemühens oder der Askese ISt, während der Christ S1e als
eın Charisma, ıne reine abe Gottes ansıeht“.

Im christlichen Altertum rangılerte das jungfräuliche, ehelose Leben zweiıfellos
erster Stelle. Als Vorbild dienten den Christen die zölibatären Gestalten Jesus, Marı2
un Paulus. S1e blieben sıch aber bewußt, dafß sıch dabe; immer ine spezielle
Gnade Gottes handelte. Ignatıus von Antiochien schrieb Polykarp: „Wenn jemand
ZUT Ehre des Fleisches des Herrn 1n der Keuschheit leiben VEIMAaS, bleibe ohne
Selbstruhm. Rühmt sıch, 1St verloren, und wırd für mehr angesehen als der
Bıschof, 1St dem Verderben vertallen.“ Im Vordergrund steht 1er die für die
Ordnung der Gemeinde iıcht ungefährliche Konkurrenz 7zwischen verheirateten
Bischöfen un unverheirateten Charismatikern.

Das ehelose Leben fand immer mehr Anhänger, vorzüglich 1mM Usten, bei Priestern
W1e be] Laijen. Die Apologeten nutzten diese 'Tatsache als glänzenden Beweiıs ur das
hohe sıttliche Nıveau der Christen.

Natürlich estand die Getahr un oft 1st INa  ; ıhr auch erlegen das 7zöliba-
tare Leben über Gebühr preıisen un das Eheleben dementsprechend geringzuschät-
ZCN, wenn nıcht Sanz verachten. egen derartige enkratitische Häretiker, die
dem Einfluß dualistischer un gynostischer Ideen alles Körperliche und Geschlechtliche
ablehnten, eizten sıch Apostolische Väter un Kirchenväter energisch ZUr Wehr Schon
1m Brief imotheus (4,3) lesen WIr Von solchen Strömungen.

ine starke Anziehungskraft übte das Mönchtum Aaus,. Seine Stute kann 11N4all 1in
den christlichen Asketen des un Jahrhunderts sehen, die anfangs noch in ihren
Famıilien ebten, spater aber siıch einem gemeinsamen Leben abgelegenen Orten
vereinigten. Im Jahrhundert wurde „asketäs“ 1Ur noch der Mönch verstanden,
der eın Gelübde ablegte, das als Z7zweıte Taute galt Seıin StreNg enthaltsames Leben
machte ıh: ZU geistlichen Martyrer, ZU „athleta Christi“, der dem wirklicher Mar-

gleichstand.
iıne außerordentlich hohe Wertschätzung erlangte das jungfräuliche Leben durch

die Idee VO  . der Brautschaft der Seele mıiıt Christus. Vor allem Origenes WAar

CS, der dieses Verhältnis 1mM StreNg individualistischen Sınn deutete. Im Jahrhundert
blieb der Titel „Braut Christi“ den gottgeweihten Jungfrauen vorbehalten. Als idealer
Christ konnte demnach 1Ur jener gelten, der Gottes Wıillen auf die Ehe verzichtete.

Die Kirchenväter suchten 1mM allgemeinen den Mittelweg 7zwiıischen Empfehlung der
Jungfräulichkeit und Bejahung des Ehestands. Allerdings gelang nıicht jedem Theologen
dieser harmonische Ausgleich. Das Geıistige un: Geıistliche triumphierte oft 1n
einseıitiger Weıse über alles Körperliche. Immer wieder blitzten antiık-heidnische Ideen
und alttestamentliche Kultauffassungen durch Dies ze1igt sıch besonders deutlich
jenen Vorschriften, die den Gottesdienst und, Zanz allgemein, das Gebetsleben betrafen.
Hatte schon der Ite Bund das Sexuelle Aus dem Bezirk des Heiligen, des Tempels,
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gewaltsam hinausgedrängt, wie viel mehr erSst mußte der Neue Bund auf die Reinheit
der Opfernden, insbesondere der Opferpriester, bedacht seın Für den Priester des
Neuen Bundes ziemte S1'  9 heilig und geistlich leben Geschlechtlicher Umgang
un gottesdienstliche Handlung wurden häufig als Gegensätze empfunden.

Da{iß dem ÖOsten, im Sanzen gesehen, iıne offenere, unbefangenere Einstellung Zu

Geschlechtlichen eignete, ersahen WIr schon einzelnen Synodaldekreten. In den Apo-
stolischen Kanones heißt 1n Kanon 51 „Wenn eın Bischof, Priester, Dıakon oder
ON ein Kleriker sıch der FEhe oder des Fleischessens oder Weintrinkens enthält und
dies nıcht AUuS aszetischen Beweggründen CUtL, sondern Aaus Abscheu VOTLr diesen Dıngen,
der hat VEISCSSCH, daß alles ZuL 1St, und daß der Herr den Menschen schuf als Mann
und Frau; Ästert und beschimpft (sottes Schöpfung, darum soll CI WEeNnNn 11V61I -

besserlich ISt. abgesetzt und Aaus der Kirche ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt für
einen Lajen.“ Solche Aussagen richteten siıch SC ehefeindliche, antısexuelle, häretisch
asketische Strömungen, denen keiner eIit tehlte.

Synes10s machte, als 1mM Jahr 410 Bischof VO  >; Cyrene werden ollte, die Annahme
dieses Amtes Von der Erlaubnis Zur Fortsetzung seiner Ehe abhängig: ”I er-

kläre allen und bezeuge, da ıch miıch VO  —$ ihr gemeınt 1St seine Tau überhaupt
nıcht trennen werde, da{fß ıch aber auch nıcht LUr heimlich wI1e eın Ehebrecher MI1t ıhr
INseiın 111 Ich wünsche M1r noch recht viele und treftliche Kınder.“

Doch auch 1im Osten ließen sıch Stimmen vernehmen, dıe für ein Strengeres Leben
plädierten. SS ziemt SiCh“, schriehb Eusebius, „daß diejeniıgen, dıe geweiht sınd und dem
Gottesdienst hingegeben leben, sich des Umgangs mMi1t der TAau enthalten.“ Noch deut-
liıcher sprach dies Cyrıill VOI Jerusalem us „Wer ein Priester Jesu ISt; enthält
sıch der rau.“ Der Dienst Altar und aın den Sakramenten verlangt nach Cyprian
ein reines und makelloses Leben Derselben Ansıicht begegnen WIr bei Epiphanius VO

Palästina: „  1€ Kirche hat ımmer ur geziemend erachtet, daß diejenigen, welche
sıch dem heiligen Dienst weihen, davon möglichst weni1g abgelenkt selen und ihre ge1lst-
icıen Funktionen mMi1t einem ruhigen und freudigen Gewissen erfüllen Denn WEeNnNn

der Apostel selbst den Gläubigen empfiehlt, VO  - e1it eıt siıch für das Gebet
enthalten, wieviel mehr macht dem Priester ZUr Pflicht, siıch VO  > alldem be-
freien, W 4s ihn ablenken oder be] Ausübung se1nes Dienstes zerstreuen könnte.“
Dieselbe Begründung machte sich auch Hieronymus eıgen. Ambrosius stimmte 1n
diesen hor e1n, WEeNNn Berufung auf Ex 9,14—15 Priester Ww1e Leviten WwWAarnte:

„Du wolltest WAagcCI, unreinen Geilstes und Leibes zugleich für andere beten, für
andere des Dienstes walten?“ Diese Beispiele ließen sıch leicht vermehren.

Irenäus VO Lyon PRaT für Enthaltsamkeit des Priesters ein, weıl der ungeteilte
Dienst für Gott eın solches Leben ertordere.

iıne große Auswahl otiıven estand nıcht. Am weıtesten verbreitet finden WIr
die Ansicht, da{ß der geschlechtliche Akt die geistigen Bemühungen beeinträchtige und
daher abzulehnen sel. Zusammenfassend lefße sıch Sagcll. Platonisch-aristotelische Ge-
dankengänge VO Prımat des Geıistigen, vermischt MIt alttestamentlıch gepragten kul-
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tischen Reinheitsvorstellungen, haben auf das christliche Jungfräulichkeitsideal stark
eingewirkt und dieses entscheidend geformt, manchmal entstellt.

Es ISt aber mehr als übertrieben, Ja 1st falsch, Wenn der Pseudonym erd Ham-
burger behauptet: „Das Zölibat 1St eindeut1ig 1ın der außerevangelischen Ideenwelrt
begründet, eidnischen Ursprungs un eher als ine innerkirchliche Ääresie bezeich-
Nnen

Miıt dem FEnde des Jahrhunderts etizten die päpstlichen Dekretalen e1n, die ZWAar

allgemeine Gültigkeit beanspruchten, 1n Wirklichkeit aber NUur die Kırche des estens
erreichten. In einem Schreiben Bischof Hımerius VO  ; Tarragona VO 385
betonte apst Siriıcıus die Enthaltsamkeitspflicht für verheiratete Priester und die
Keuschheitsforderung für ledige Kleriker, indem autf Lev 2U; verwıes: „Seid heilig,
weıl auch iıch heilig bin, der Herr, uer Gott un: das Pauluswort VO  e der Kırche als
der flecken- und runzellosen Braut Christi (Eph D 27) auf die £Castıtas” der Priester
einengte. Er führte seline Argumentatıion folgendermaßen weıter: „Alle Priester siınd
durch ein unauflösliches Gesetz dieser Vorschrift verpflichtet, VO Tag der Weihe

eın und keusch Seele un: Leib leben, Gott beim täglichen Opfter Zz.U

gefallen.“ Zur Bekräftigung Zıtlerte noch Röm S, „Die 1m Fleisch leben, können
Gott ıcht gefallen.“ Daß hier eın mehr als schiefes Verständnis des paulinischen Sarx-
Begriffs vorliegt, Se1 1Uur Rande bemerkt.

Die 390 1ın Karthago versammelten Bischöfe taßten Berufung aut dıe
Apostel un: die Ite Kirche den Beschlußßs, alle Mayorıisten müfßten sıch als Spender
der gyöttlichen Sakramente ihrer Ehefrauen enthalten.

Die Synode VO  e} Tours rechtfertigte die Forderung der priesterlichen Enthalt-
samkeit damit, dafß ein Priester in jedem Augenblick eiıner heiligen Handlung W1e
Messe, Taute uUuSsSW. gerufen werden könnte. Voraussetzung dafür aber se]en Integrität
des (Gelistes und Reinheit des KöÖörpers Anderntfalls dürften s1e nıcht W  ‚9 mi1t ıhren
Gebeten ur das olk be] Gott Erhörung finden

Eınen gew1ssen Höhepunkt erreıichte die theologische Argumentation bei aps
Gregor dem Großen, dem einstigen Apokrisıiar und Mönch, der 1n seiner „Regula
pastoralıs“ un 1n zahlreichen Brieten 1ne negatıve Eıinstellung ZU Bereich des Ge-
schlechtlichen verrat. Er Wr 1n dieser Hınsıcht der heidnisch-jüdischen Ideenwelt stark
verhaftet.

Die kirchliche Motivıerung des Zölibats fand auch in dıe Gesetze germanischer
Stämme Eıingang. Die Lex Baiuvariorum B die einem fränkischen Gesetzgeber des

Jahrhunderts zugeschrieben Wırd, enthält dıe Bestimmung, daß eın Priester ine
tremde 1A13 1n seinem Haus haben dürte, damıt weder CI, durch iıne solche Gelegen-
heit ZU Bösen versucht, das Opfer 1ın unreinem Zustand darbringe noch das olk
durch solch argerniserregendes Verhalten skandalisiert werde.

Neben diesen kultischen und relig1ösen otiıven gaben zeıtweılse [012028 rein prak-
tische und kırchenpolitische rwäagungen den Ausschlag. Das Ottonische Reichskirchen-
System bezog die Prälaten 1n das Gefüge des Staates eın und S1E mi1t wohlhaben-
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den Pfründen Aaus, Da aber die Träger höherer Weihen unverheiratet sSCiMN mußten, el
das Kirchengut beim 'Tod SC11C6S5 Inhabers den Lehensherrn zurück der sich dann
NCN Kandidaten aussuchen konnte Welrliche Herren un:! Herrscher befür-

den Zölibat bzw. die enthaltsame Ehe der Priester allein schon deshalb weiıl
S1IC ıhnen die Garantıe yaben, dafß die Kirchengüter nıcht Nachkommen Aaus Priester-
ehen weitervererbt und aut diese Weıse nıcht weıter aufgeteilt würden Im Vorder-
grund stand also nıcht die sittliche Erneuerung des Klerus, sondern die Aufrechterhal-
tung des Reichskirchensystems. Daraus erklärt siıch auch, da{fß den Nachkommen VOIN

Priestern der Zutritt öffentlichen Ämtern verwehrt blieb
Dıiıe Vertreter der Gregorianischen Reform legten besonderen Wert aut 110 religiöse

un! biblische Begründung des Von ihnen mıT etzter Härte vertochtenen Priester-
zölıbats, wenngleich S1Ee vieles vVvon dem, W 45 schon früher ZESART worden Wafl, NUur WI1C-

derholten. Interessant WAarTre CS, diesem Zusammenhang aufzuzeigen WIeEC einzelne
Bibelzitate interpretier wurden Leo schlofß Aaus dem Paulus Wort „Haben
WITr nıcht das echt i1le Schwester als Tau miıtzunehmen WIC dıe übrigen Apostel

Kor daß sich WEeNnN schon 111e Ehe, dann 3Kl völlig enthaltsame Ehe
gehandelt haben INUSSC, weıl nämlich nıcht heißt ine TAau uUumarmen (amplec-
tendi), sondern 1NE Tau miıtzunehmen (cırcumducendi)

Nur urz erwähnt oll werden, WIC die päpstlichen Gesandten Konstantinopel
(1054) die Priesterehe der Ostkirche attackierten Kardıinal Humbert der Wortführer
der drei Legaten, enthüllte StreNg monastıische Mentalıität WECNN geradezu
beleidigender Weıse über die östlichen Priester gtE: „Junge Ehemänner, soeben VO  -

fleischlicher ust erschöpft dienen Altar Und unmiıttelbar danach umarmen S1C MI

ıhren VO unbefleckten Leib Christiı geheiligten Händen wieder ihre Frauen. Das ISTt

nıcht das Kennzeichen wahren Glaubens, sondern ine Erfindung des Satans
Der Öönch Niketas AUS dem Studıiu Kloster Konstantinopel erteilte dem Kardinal
1Ne scharfe Abfuhr Er hielt ih für dümmer noch als TiCH Esel und annftfe eher
Nen Epikuräer als Öönch

Patriarch Petros VO  3 Antiochien, C111 ehrlicher Mittelsmann zwıschen Ost un West
meıinte Z Entschuldigung der Abendländer, WEn auch nıcht ohne Ironıie, die Lateiner
hätten wahrscheinlich die echten Urkunden des Konzıils VO  3 Nıcaa bei der Besetzung
Roms durch die Vandalen verloren Deshalb könnten S1C auch nıcht W1SSCH, dafß die
Priesterehe der Orientalen völlig Ordnung gehe.

Daß sıch Ost- un! Westkirche WEel völlig verschıedene Welten gegenüberstanden,
wırd besonders deutlich Persönlichkeiten WI1eC dem genannten Humbert ferner
dem Öönch Hildebrand dem apst Gregor VII und VOT allem dem
Eremiten Detrus Damıanı der als Berater mehrerer Päpste 1inNe ZU Teıl verhängnis-
volle Rolle spielte. Stephan 2 Damıanı 105/ AA Kardıinal un schickte ı;hn
als se1inen otffi1ziellen Vertreter verschiedene Stiädte und Länder Be1 diesen Mıssıonen
und Vısıtationen SIn der fanatische Öönch unbarmherzıg Werk In zahlreichen
Briefen und Opuscula verbreitete r19OTOSCHL Anschauungen Eıne Schritt
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den charakteristischen Titel „De CONtemptu mundı“. Ausgesprochen manichäische und
gnostische Gedanken, MIt biblischen /Zıtaten verbrämt, erfüllen seın Werk
Im „Liber Gomorrhianus“, den Leo wıdmete, zeichnete eın enkbar St-
loses Bıld VO  3 dem sittlichen Tietstand des Klerus. In einem Brief apst Nikolaus I1
lesen WI1r die zynısche Bemerkung: „Kürzlich habe iıch mich mM1t einıgen Bischöfen er-
redet. Dabei versuchte ich, ihren heiligen Oberschenkeln einen Rıegel vorzuschieben,
iıhren Genitalien SOZUSAgCNH Keuschheitsschnallen anzulegen.“

Dafiß Damıanı eın Frauenverächter größten Ausma{fßles WAal, geht auch AUS einem
Briet Bischot Kunibert VO  } Turın hervor. Darın redete die Ehefrauen bzw die
„Konkubinen“ der Geistlichen „Ihr Schätzchen der Kleriker, ıhr Lockspeise des
Satans, ıhr Auswurf des Paradıeses, iıhr ıft der Geıister, Schwert der Seelen, Wolfs-
ılch für die Trinkenden, 1ıft für die Essenden, Quelle der Sünde, Anlaß des Ver-
derbens. Euch rede ıch A} ihr Lusthäuser des alten Feindes, iıhr Wiedehopfe, Eulen,
Nachtkäuze, Wölfinnen, Blutegel, die ohne Unterlaß nach mehreren gelüstet. Kommt
also un hört mich, ihr Metzen, Buhlerinnen, Lustdirnen, ihr Mistpfützen fetter
Schweine, ihr Ruhepolster unreıner Geıister, ihr Nymphen, Sırenen, Hexen, Dıanen,
und W AsS on für Scheusalsnamen geben INag, die INa  3 euch beilegen möchte. Ihr se1d
Speıse der Satane, ZUr Flamme des ewıgen Todes bestimmt Ihr se1d wütendes
Otterngezücht, dıe ihr VOT Wollustbrunst Christum, der das aupt der Kleriker ISt; 1ın

Buhlern ermordet.“
Nur selten treffen WIr die theologische Argumentatıon für den Priesterzölibat auf

einer derart nıedrigen Stufe WwWIıe bei Damıanı. Im Gegensatz dazu begründete das
I1 Laterankonzil (1139) die Strenge Forderung der Ehelosigkeit für höhere Kleriker
damıt, daß s1e Tempel Gottes, Geftäße des Herrn un Heiligtum des hl Geistes selen.

Tatsächliche Zustände

Wie die Lebensverhältnisse der Priester un Bischöfe 1ın vormuittelalterlicher eit
beschaffen aIch, aßt sıch LLUL mi1t aller Vorsicht angeben. Unbestritten dürfte se1n,
dafß die geschlechtliche Enthaltsamkeit („enkrateia“) 1n den ersten christlichen Jahr-
hunderten allgemein als zentrale christliche Lebensweise verstanden und geachtet
wurde., TIrotzdem scheint die Mehrzahl des höheren Klerus verheiratet SEWESCH se1in.
Ausdrücke WwW1e diaconissa für dıe rAaun des Diakons, presbytera für dıe Tau des T1e-

un ep1scop1ssa für die Tau des Bischofs sind in Synodaltexten keine Seltenheit.
Weıte Verbreitung erlangte das Zusammenleben VO  ; Klerikern un gottgeweihten

Jungfrauen als „Bruder und Schwester“, die SOß. geistliche Ehe „Die Quellen lassen
der Tatsächlichkeit und dem erheblichen Ausmafß der Entartungen keinen Z weifel
Zzu (Baus) Der AaNONYMMNCEC Traktat „De siıngularıtate clericorum“, der ohl dem

Jahrhundert angehört, berichtet VO  e dem Syneisaktentum in klerikalen Kreisen un
verschweigt nıcht die Mißstände, die ZU ‚pott un ZUur Freude der heidnischen Um-
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welt geherrscht haben Dıies bezeugen auch dıe vielen Kanones, die sich jene
„Virgınes sacrae“ 1im Hause VO  >3 Majyoristen aussprachen.

Das sıttliche Nıveau des Klerus un der Laıien schwankte nach eıit und ÖOrt sehr.
Allgemeine Feststellungen treffen wollen, waäre mehr als fragwürdig. Mancherorts
standen Polygamie und Konkubinat 1ın Blüte Die Geistlichen unterschieden sıch 1n die-
ser Hinsicht aum VO gewöhnliıchen olk

Im Spanıen des Jahrhunderts lebten die Kleriker, WI1e apst Sir1ıcıus mıiıt Bestür-
ZUN$ vernahm, als Ehemänner. Die für selbstverständlich gehaltene enthaltsame Ehe
stand ohl mehr auf dem Papıer als 1m praktischen Eheleben. Auft dem Land un 1n
kleineren tidten War das zölibatäre Leben SOW1eS0O kaum verwirklichen. Nur dort,

Priester 1in Gemeinschaft lebten das bekannte Beispiel IsSt Augustinus, der MmMIiIt
seinen Priestern die ıta communı1s pflegte WAar eine wichtige Voraussetzung für den
Zölibat gegeben.

Daß nıcht immer genügend unverheiratete Priester ZUr Verfügung standen, bereitete
dem Kirchenvater Hıeronymus große Schmerzen. Obwohl leber Zölibatäre als
Diener des Herrn gesehen hätte, lehnte doch die Priesterehe nıcht yrundsätzlich ab
Gegenüber lovınıan verteidigte sıch einmal sSO* s werden Verheiratete rie-

M  MM  9 ıch leugne nıcht. Es gibt eben nıcht viele Zölibatäre, als Priester
nötıg sınd. Auch ZUuU Krıeg werden nıcht LUr die Stärksten, sondern auch Schwache
entboten. 5be Helden SCIHUS, könnte inan die Schwächeren entbehren.“ Es kam
Oßa VOTr, da{fß verheiratete Männer unverheirateten gegenüber als Priesterkandidaten
VOrgCcZOSCNH wurden, und ZWAar deswegen, „weıl vielleicht die anderen Taten nıcht mit
der Jungfräulichkeit harmonieren, oder der Zölibatäre eın eigentlicher 1St oder eın
infam Verschnittener, oder weil sein Stolz ıhm Hochmut einflößte und CI auf Keusch-
heit pochend, die übrigen Tugenden versiumte“ (Hiıeronymus).

Pelagius (  ! weihte für Syrakus einen Bischoft, der TAau und Kinder se1in
eigen Aannte. Der apst bestimmte jedoch, dafß die Kinder des Bischofs keine Kirchen-
güter erben dürften.

Hadrian ı1 (867—872 wWar verheiratet und hatte iıne Tochter, bevor ZU apst
gewählt wurde.

Genauere FEinblicke 1n die Zustände 1mM Frankenreich des Jahrhunderts verdanken
WIr dem erfolgreichen Missıonar Bonitatius (T 754) In vielen Briefen aps Zacha-
12as klagte über ehebrecherische und unwürdige Priester. Seit Generationen hatte
1m fränkischen eiıch keine Synode mehr stattgefunden. Kirchenrechtliche estimmun-
SCH 1ın Vergessenheit geraten. Bischofssitze befanden sıch ZUuU größten Teıl 1n
Händen VO  - Laıien, die nach Besitz trachteten, oder in Händen VO  3 eingedrungenen,
der Unzucht un dem Wucher trönenden Geistlichen. Darüber unterrichtete Bonifatius
den apst ın einem ausführlichen Schreiben VO Jahr 7472 „Wenn ıch diesen
SOr Diakonen Leute finde, die se1it ihrer Kindheit immer 1n Unzucht, immer 1n Ehe-
bruch un immer 1n allerleı Schmutzereıien gelebt haben und miıt solchem Zeugnis ZU

Diıakonat gelangt sind und Jetzt im Diakonat 1er oder füntf oder noch mehr Beischlä-

307



Georg Denzler

terınnen 1m ett haben un: dennoch sıch nıcht schimen oder fürchten, das Evangelıum
verlesen un sıch Diakon CNNCN, WEenNn S1e dann in solchem Unflat zur Priester-

weıhe gelangen un: 1er 1n den gleichen Sünden weıtermachen und ine Sünde die
andere reihen un behaupten, daß S1e 1ın Erfüllung ihres priesterlichen Amtes für ihre
Gemeıiunde Fürbitte einlegen un das heilige Opfer darbringen können, wWenn S1e
endlich, W as das schlimmste 1St, mI1t solchen Zeugnissen die einzelnen Weihegrade durch-
laufen un Bischöfen geweiht werden und diesen Namen führen, dann 111 ıch ine
Anweısung un Entscheidung VO  - Eurer Machrfülle haben, W 4s Ihr über solche be-
stimmt, damıiıt s1ie durch den apostolischen Bescheid als Sünder überführt und an  —
klagt werden.“

Natürlich torderten die einschneidenden Reformmaßnahmen des Boniftatius den
massıven Wıderstand des Klerus heraus. Er habe, gestand der Missionsbischof auf der
Römischen Synode des Jahres 7/45, viele Unbilden un:! Verfolgungen VO  - alschen
Bıschöfen un ehebrecherischen Priestern un Diakonen SOWI1e VO  - unzüchtigen Kleri-
ern erleiden mussen.

Bischof Chrodegang von Metz, eın Zeitgenosse des Bonifatius, bedauerte ebenfalls
den sıttlıchen Vertall seines Klerus. Besserung erhoffte sıch VO  w seiner 34 Kapıtel
umfassenden Kanonikerregel, die den Schwerpunkt auf das gemeinsame Gebet und
das Gemeıinschaftsleben 1mM Sso  ten claustrum legte Privatbesitz blieh weıterhin
erlaubt. Dıie Dom- und Stittsherren 1U  3 VO  ; ihren Frauen und konnten
darum die Verpflichtung einem enthaltsamen Leben eichter erfüllen. Chrodegangs
Regel fand die Zustimmung der Aachener Bischofssynode und erlangte ur7z da-
nach als „Institutio canonıcorum“ 1m Frankenreich allgemeine Gültigkeit. Diese In-
St1tut10 hat gewıßß viel ZUr Hebung der Zölibatsdisziplin beigetragen.

Ende des Jahrhunderts aber SeLzZte ein Niedergang ein. Das Jahr-
hundert 1sSt als saeculum obscurum hinreichend arakterisiert. Trotzdem entstanden
gerade in diesem Jahrhundert ZWwel mächtige monastische Reformbewegungen: Zuerst
in Cluny, dann in Gorze. Die Tatsache, daß einige tatkräftige Reformpäpste des
14 Jahrhunderts Aaus dem Kloster kamen, legt die Vermutung nahe, daß die Wurzeln
der innerkirchlichen Erneuerung des 11 Jahrhunderts, auch Gregorianische Reform BC-
n monastıischen Charakter tragen.

Die Synode VO  - Ponthion schrieb allen Bischöfen VOTr, in der ähe ihrer
Domkirche eın claustrum errichten, 1n dem S1e mi1ıt ihrem Klerus, dem
Dienst Gottes hingegeben, nach kanonischer Regel leben sollten.

Fortwährende Mahnungen, Aufforderungen un: Strafandrohungen für zuchtlose
Geistliche deuten darauf h.  in, daß dıe Lebensführung vieler Priester un nıcht weniıger
Bıschöfe oft wünschen übrig 1eß

WEe1 Grundübel beeinträchtigten als Folgen des germanıiıschen Eigenkirchenwesens
das relig1ös-kirchliche Leben die Sımonıie, der Schacher geistliche Ämter, und
der Priesterkonkubinat. Bedenkt IMan, welche unwürdıgen Personen auf simonistische
Weıse Amt un Würden in der Kirche gelangen konnten, ann erscheint keıines-
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WCB>S verwunderlich, dafß solche Hiıerarchen keine eNNeEeNSWEeErTE religiöse Strahlkraft
entfalteten. Dennoch gab CS, W as leicht übersehen wird, allen Zeıiten auch ıdealge-
sinnte un energische Hırten und Oberhirten. Es soll genugen, auf Z7wel Persönlichkei-
ten hinzuweisen.

Bischof Atto VO  z Vercelli (924—960 versuchte aufgrund mehrerer Kanones, die
in einem Capıtulare zusammenstellte, das sittliche Leben des Klerus heben Unzüch-
tıge Priester 1eß ıcht NUur ihres Amtes entheben, sondern auch VO  e} der Gesellschaft
der Gläubigen ausschließen (excommunicatı vıtandı). Von Geistlichen, die 1n der
Pfarrseelsorge tätıg se1ın wollten, verlangte ein Keuschheitsversprechen. Außerdem
durften die Suffraganbischöfe NUur solchen Kandıdaten die höheren Weihen spenden,
die ZUur Keuschheit entschlossen 11,.

Mıt derselben Zielstrebigkeit ging Bischof Rather VO  e} Verona ans Werk Von
seinem Klerus vertrieben, wirkte ein1ıge Jahre als Bıschof VvVon Lüttich (  dn  b}
bis wıeder nach Verona zurückkehrte. Er xzab sıch keiner Täuschung hin, daß der
Großteil se1nes Diözesanklerus 1n PUNCTLO castıtatis schuldig geworden se1. Wenn
alle Priester, die sıch vertehlt hätten, entlassen wolle, erklärte Rather 1n einem Rund-
schreiben den Veroneser Klerus, dann würden ıhm 980858 noch Kinder bleiben. Unge-
schminkt titulierte seine Priester als „saeculi amatores“ und „CAaNoNuUum NS-

gressores”
Es mu{fß aber daran erinnert werden, daß die Kleriker höherer Weihen dieser eıit

durchaus verheiratet sein konnten, wenngleich S1€e 1in enthaltsamer Ehe leben mußten.
verfügte die Synode VO  3 Toulouse (1056)

Das 11 Jahrhundert sah 1i1ne Anzahl furchtloser und erneuerungswillıger Papste
autft Petrı Stuhl angefangen be1i Leo über Nikolaus I1 und Alexander B: bıs
Gregor VII un Urban E:

Die Römische Synode Von 1059 konzentrierte ıhre Anstrengungen aut die Beseıti-
Sung der Sımonie und der Priesterehe. Zum etzten Punkt eschlofß die Versammlung:
Verheiratete Priester dürfen keine irchlichen Funktionen ausüben. Aufßerdem Nfier-

die Synode, der Messe eines verheirateten Priesters beizuwohnen. Die Beobach-
tung des Zölibats suchten die Bischöfe dadurch erreichen, daß S1e die ıta COMMUNIS
den Mitgliedern der Dom:- un Stittskirchen Z Verpflichtung machten. Als NeUeE Be-
stımmung kam hinzu, da{ß diese Geıistlichen keıin priıvates Eıgentum mehr besitzen
durtften. Zur Begründung dieser radıkalen Forderungen wurde autf die vita apostolica
verwıesen. Spätere Synoden etizten den eingeschlagenen Kurs konsequent tort.

Gregor NIr verzehrte seıine Kräfte 1n jahrelangen, zußerst heftigen Auseinander-
SeEtzUNgenN MmMI1t dem deutschen Könıg Heinrich die Investitur der Prälaten. Am
höchsten schätzte dıe Idee des Gehorsams, und ZW AAar Gehorsam gegenüber Gott W 1e
auch gegenüber dessen Stellvertreter auf Erden Wer 1n einer wichtigen Sache den
Gehorsam verweıgerte dazu gehörte natürliıch der Priesterzölibat wurde abgesetzt
oder exkommuniziert. Simonie und Priesterehe diesem Mönchs-Papst zutiefst
verhaßt.
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Doch nıcht 1Ur die Mehrzahl der Priester, auch viele Bischöfe stellten sıch 1n der Frageder Priesterehe Gregor VII In Deutschland zählten die Biıschöfe Gerhard Von

Salzburg, Altmann Von Passau, Adalbert VO  3 Würzburg und Burkard VO  } Halberstadt
den treuen Paladinen des Papstes Aufßfßerdem konnte Gregor mMit der Hılfe und

Unterstützung vieler Klöster rechnen. Allen an der Öönch Bernold VO  . St Blasien,
obwohl selbst ein Priestersohn, verteidigte die päpstlichen Reformideen MIi1t polemischen
Schriften.

Nur erwähnt sej]en die radıkalen Aufstände, die VO  3 der Patarıa in Mailand
den „beweibten Klerus“ inszeniert wurden.

Zu schweren Tumulten kam N auf der Synode Von Erfurt, die der Erzbischof S1eg-
fried VO  3 Maınz (1075) einberufen hatte. Die anwesenden Geıistlichen sträubten sıch
mit Entschiedenheit dagegen, daß S1e mMi1t Gewalt einem enthaltsamen Eheleben
CZWUNgCN werden sollten. Eın solches Ansınnen wıderspräche der hl Schrift. Dabeiji
beriefen S1e sıch auf dieselben Stellen, nämlich Mt 19, 11 und Kor 798 die auch ihre
Gegner, reilich 1m umgekehrten Sınn, 1Ns Feld ührten. Vor die Wahl gestellt, entweder
das Priesteramt aufzugeben oder ihre Ehe fortzusetzen, wollten sS1e lieber ihren Frauen
die TIreue halten. Der apst solle dann sehen, meınten s1e spöttisch, woher Engel für
den priesterlichen Dienst bekomme. Als der aınzer Metropolit bei Gregor Vır inter-
venıerte, iıhn Von seinem harten Kurs abzubringen, erhielt VO apst als Ant-

Du willst doch eın Mietling se1n, wenn der Wolt 1n die Schafhürde einbricht!
Viele Unbilden mußte der Passauer Bıschotf Altmann VO  w} seiınem Klerus erleiden.

Die Vıta Altmanni, ungefähr 50 Jahre nach des Biıschots Tod VO  3 einem Göttweiger
Mönch verfaßt, informiert UunNns, WenNnn auch nıcht ohne Übertreibung und Verallgemeine-
rung, über dıe miıserablen Zustände in einıgen Klöstern und Stiften. Vom Stift St Flo-
ran heißt CS, die Kleriker lebten WI1Ie Verheiratete und sejlen auf iırdischen Erwerb be-
dacht Keıinen Deut besser stand 1n den Stiften St Pölten un Kremsmünster. Am
schlimmsten jedoch scheinen die Verhältnisse 1n der Bischofsstadt Passau SCWESCH
se1n. In der gENANNTEN Vıta steht: 35  1€ Kirche 1in Passau wurde durch das Leben der
Priester befleckt, dıe tast alle W1e die gewöhnlichen Leute 1n öffentlicher Ehe lebten
un deshalb überall 1n Verruf standen.“ Als Altmann aut einer Synode 1ın Passau Von
den höheren Klerikern ein enthaltsames Eheleben forderte, erntiete nıchts als laut-
starken Protest.

Be1i einer spateren Gelegenheit Inan feierte das est des hl Stephanus, dem viele
Menschen, Vornehme und gewöhnliche Leute, zusammengekommen wieder-
holte der mutige Bischof seine Forderungen hinsichtlich der Priesterehe. „Da gerieten
alle Kleriker 1n ine solche Wut, dafß sS1e den Diener Gottes auf der Stelle MmM1t Händen
zerrıissen hätten, WENN ıhn ıcht die Hımmel geschützt und die anwesenden weltlichen
Grofßen den toll gewordenen Geıistlichen eNtTgegeENgeLreteN wären.“ Als Könıig Heın-
rıch MI1t Iruppen anrückte und Passau besetzte, muflÖte Altmann fliehen, ohne jemals
wıeder 1n seiıne Biıschofsstadt zurückkehren können. Wıe 1er standen auch 1n
anderen Diözesen Bischof und Klerus 1m Wıderstreit.
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Die Lage beruhigte sıch eigentlich keiner eit Jedenfalls scheint die Mehrz%.hl
der Priester bıs 1in das ahrhundert hinein verheiratet SCWESCH sSe1nN.

Andererseits 1St nıcht übersehen, dafß die Hauptidee der Kanonikerbewegung, das
priesterliche Gemeıinschaftsleben, auf viele Kleriker anzıehend wirkte. So entstanden

Ende des 11 Jahrhunderts un: mehr noch 1m tolgenden Saeculum zahlreiche
„claustra“, die nach der SOSCHNANNTEN Augustinerregel lebten und darum später Augu-
stiner-Chorherren-Stifte ZSECENANNT wurden.

Selbst 1im olk herrschte vewıssen Zeıten, w1e ZUS der Chronik Bernolds
Z Jahr 1091 ersichtlich wırd, eın ungewöhnlich starker Drang ZUur zölibatären
Lebensweise.

Ausblick

Am Schluß dieser Untersuchung 1° drängt S1: unwillkürlich die Frage auf, welche
praktischen Konsequenzen angesichts der heutigen Sıtuation SCZOgECN werden könnten
oder müßten. Doch 1er gehen die Meıinungen auseinander.

Dıie einen behaupten, die Kırche se1 gerade in diesem Punkt mit rücksichtsloser Schärfe
VvOrsgegangen, das hohe, Ja hohe Ideal des Pflichtzölibats iıhrer Priester ın der
Praxıs durchzusetzen. Sie ordern mMit Ungeduld und Ungestüm, das bisherige (jesetz
der priesterlichen Ehelosigkeit musse allen, weıl unn_atürlid:‚ unmenschlich, unbib-
lisch, Ja unchristlich sel1.

Andere dagegen meınen, die Kirche habe die lex continentiae mit einer überaus
oroßen Besonnenheit verwirklicht. Sie verlangen mMI1t Entschiedenheit und Zähigkeit,
der miıt dem Priesteramt verbundene Zölibat musse als allgemeines Gesetz unbedingt
fortbestehen, weil natürliıch, menschlich, iblisch, Ja echt christlich se1l.

Die Kirchengeschichte kann kaum angeben, W 45 für die Zukunft tun iSt (das ware  S
Sache eines Propheten!), ohl aber CIMa s1ie zeıgen, W 4S 1mM Blick auf dıe Ver-
gangenheit 1n Zukunft nıcht mehr geschehen darf, weıl mangelhaft oder Sar schlecht
damit bestellt WAar. Das gilt ebenso allgemein wI1e speziell, also auch für die leider LUr

allzu lang als ein „heiliges Tabu“ gehütete Zölibatsfrage.
Hıiıer se1 der 1n we1is ZESTALTLEL, daß die praktische Beobachtung des VO: / weıten Laterankonzil

Jahre 1139 erlassenen (eigentlichen) Zölıbatsgesetzes auch 1n den folgenden Jahrhunderten zeitweise
sehr 1m lag Vgl meınen Vortrag .„Priesterehe Un Priesterzölibat 1n historischer Sicht“ bei einer
Tagung der ath Akademie 1n Bayern, der demnächst 1N einem Sammelband des Kösel-Verlags erschei-
necn wird.
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